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Statuten Schweizer Auto-Rallycross Verband 
 

 
 
Wesen und Zweck des Verbandes 
 
Art. 1  Rechtsform 
 
Unter dem Namen Schweizer Auto-Rallycross Verband, nachstehend SAV genannt, besteht ein Verband im Sinne von 
Art. 60 ff des schweizerischen ZGB mit Sitz am Ort des jeweiligen Sekretariats. 

 
Art. 2   Zweck 
 
Der Verband bezweckt: 
 

a) Unterstützung und Interessenwahrung der Fahrervereinigung. 
 

b) Zusammenschluss von aktiven und passiven Auto-Rallycross-Sportfreunden. 
 

c) Koordinierung und Planung von Auto-Rallycross-Veranstaltungen. 
 

d) Förderung des Auto-Rallycross-Sportes unter der Verwendung von Zuschüssen seitens interessierter Firmen. 
 

e) Pflege von Kameradschaft, Geselligkeit und Sportgeist. 
 

f) Der Verband vertritt die Interessen des Auto-Rallycross-Sportes bei Behörden und Volk. 
 

g) Um die erwähnten Ziele zu erreichen, kann der Verband eine entsprechende Zeitschrift verfassen oder mit 
anderen, bereits bestehenden Organen zusammenarbeiten. 
 

h) Zu seiner Unterstützung kann der Verband eine andere Vereinigung gründen, in der auch Nicht-Verbands-
Mitglieder mitwirken können, oder er kann mit einer entsprechenden Vereinigung zusammenarbeiten. 
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Mitgliedschaft 
 
Art. 3  Mitgliederkategorien 
 

a) Aktivmitglieder 
b) Passivmitglieder 
c) Ehrenmitglieder 

 
 

Art. 4  Aktivmitgliedschaft 
 

Aktivmitglied kann werden, wer den Auto-Rallycross-Sport ausübt, das 18. Altersjahr zurückgelegt hat und einen 
gültigen Führerschein besitzt. 
Ausgenommen sind hierzu die Jugendklasse: dort gilt die Zulassung ab 12 Jahren, nach dem Absolvieren des 
Jugendlehrganges. 
 

Art. 5  Passivmitgliedschaft 
 

Passivmitglied kann werden, wer durch einen jährlich von der Generalversammlung festgelegten, finanziellen 
Beitrag die Verbandtätigkeit unterstützen will. 

 

Art. 6  Ehrenmitgliedschaft 
 

Ehrenmitglied kann werden, wer sich um den Auto-Rallycross-Sport im Besonderen verdient gemacht hat.  
Die Ehrenmitgliedschaft wird durch den Vorstand beschlossen. 
 
 

Art. 7  Aufnahme 
  

Über die Aufnahme, welche in schriftlicher Form nachgesucht werden muss, entscheidet der Vorstand. 
 

 

Art. 8  Austritt 
 

Ein Austritt ist auf das Ende des Kalenderjahres möglich und muss schriftlich an den Präsidenten gerichtet 
werden. 
 

 

Art. 9   Ausschluss 
 

Die Mitgliederversammlung kann Mitglieder aus folgenden Gründen in geheimer Abstimmung mit 2/3-Mehrheit 
der anwesenden Stimmberechtigten aus dem Verband ausschliessen: 
 
a) Bei vorsätzlicher Missachtung der Verbandsstatuten sowie deren Reglemente und Beschlüsse. 
b) Bei Schädigung der Interessen des Verbandes. 

 
Mitglieder, welche ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen, können von der Mitgliederversammlung 
ohne förmliches Ausschlussverfahren von der Mitgliederliste gestrichen werden. 
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Art. 10 Austritt, Ausschluss, gemeinsame Bestimmungen 
 

Mit dem Austritt oder Ausschluss erlöschen alle Rechte und Pflichten des betreffenden Mitgliedes. Insbesondere 
besteht kein weiterer Anspruch auf das Verbandsvermögen. Für die Beiträge haftet das Mitglied nach Massgabe 
der Zeit seiner Mitgliedschaft. 
 
 

Art. 11 Allgemeine Rechte und Pflichten 
 

Allen Mitgliedern stehen die Benützung sämtlicher Verbandsinstitutionen im Rahmen der geltenden Reglemente 
und Beschlüsse zu. Andererseits schliesst die Mitgliedschaft die Verpflichtung in sich, die Statuten und 
Reglemente zu befolgen, sowie das Ansehen des Verbandes jederzeit zu wahren. 
 
 

Mittel 
 
Art. 12 Mittel 
 
 Zur Durchführung des Verbandszweckes werden folgende Einnahmen gebildet: 

a) Ordentliche Mitgliederbeiträge 
b) Ausserordentliche Beiträge 
 
Diese Beiträge werden von der Generalversammlung festgesetzt. 
 
c) Geschenke und Zuwendungen 
d) Zinsen von Wertschriften 
 
Weitere Einnahmequellen sind durch den Vorstand zu erklären. 
 
Das Verbandsvermögen dient zur Deckung der Unkosten, die aus Verwaltung und Werbung entstehen, sowie zur 
Finanzierung der Schweizermeisterschaft. 
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Organisation und Verwaltung 
 
Art. 13 Organe 
 
 Die Organe des Verbandes sind : 
 

a) Generalversammlung 
b) Mitgliederversammlung 
c) Vorstand 
d) Revisoren 
e) Kommissionen 

 
 

Art. 14 Generalversammlung 
 
Die Generalversammlung des Verbandes findet jährlich, spätestens bis Ende März zur Behandlung folgender Geschäfte 
statt: 
 

a) Abnahme des Jahresberichtes des Präsidenten und der Jahresrechnung. 
b) Wahlen vom Vorstand und der Revisoren 
c) Festsetzung der Mitgliederbeiträge 
d) Besoldung der Verbandsfunktionäre 
e) Budget für das Folgejahr 
f) Festsetzung des Jahresprogrammes 
g) Evt. Statutenänderung gemäss Art. 30 

 
Zur Behandlung der aufgeführten sowie anderer, wichtiger Traktanden können auch ausserordentliche 
Generalversammlungen einberufen werden. 
 
 

Art. 15 Mitgliederversammlung 
 
In die Kompetenz der Mitgliederversammlung, die nach Bedarf einzuberufen ist, fallen folgende Funktionen: 
 

a) Behandlung laufender Geschäfte 
b) Beschlussfassung über Ausgaben, die nicht in die Kompetenz des Vorstandes fallen. 
c) Erledigung allfälliger Geschäfte, die nicht in Art. 14 enthalten sind, dies unter Vorbehalt von Art. 29 

 

Art. 16 Einberufung der Versammlungen 
 
Die Generalversammlung sowie die Mitgliederversammlung werden vom Vorstand einberufen.  
Die Einberufung hat auch zu erfolgen, wenn ein Fünftel aller Mitglieder oder je ein Fünftel der Mitglieder  
gemäss Art. 3 Aktiv- und Passivmitglieder, einerseits oder Ehrenmitglieder dies verlangen. 
 
Die Einladungen zu den Versammlungen erfolgen durch Zirkulare an die Mitglieder, in digitaler oder schriftlicher Form. 
 
 

Art. 17 Antrags- und Stimmrecht 
 
Jedem Mitglied steht das Recht zu, Anträge an die Versammlung zu stellen und die Abstimmung darüber zu verlangen.  
 
Aktiv- und Passivmitglieder haben Stimm- und Wahlrecht. 
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Art. 18 Abstimmungsverfahren 
 
Wo die Statuten nichts anderes vorschreiben, sind die Abstimmungen und Wahlen offen. Der Vorstand kann jedoch in 
jedem Falle geheime Abstimmungen oder Wahlen anordnen und dies kann von einem Fünftel der anwesenden 
Stimmberechtigten verlangt werden. 
Beschlüsse werden unter Berücksichtigung der in den Statuten vorgesehenen Ausnahmefällen durch die relative 
Stimmenmehrheit gefasst. Bei Wahlen ist im ersten und zweiten Wahlgang die absolute Mehrheit und im dritten 
Wahlgang die relative Mehrheit massgebend. 
 

 
Art. 19 Vorstand 
 
Die Leitung des Verbandes wird einem Vorstand von mind. 6 Mitgliedern übertragen. Der Vorstand besteht mindesten 
aus: 
 

a) Präsident 
b) Vizepräsident 
c) Aktuar 
d) Kassier 
e) Beisitzer 1 
f) Beisitzer 2 

 
Die ordentliche Generalversammlung wählt je für die Dauer eines Jahres den Präsidenten namentlich sowie die weiteren 
Vorstandsmitglieder. Im Übrigen konstituiert sich der Vorstand selbst. 
Der Vorstand ist berechtigt, entsprechend seiner Mitgliederzahl, die einzelnen Aufgabenbereiche aufzuteilen. 
Eine Wiederwahl eines Vorstandsmitgliedes ist möglich. 
 
 

Art. 20 Aufgaben des Vorstandes 
 
Der Vorstand sorgt für die richtige Handhabung der Statuten. Er hat die Interessen des Verbandes nach innen und 
aussen zu wahren, die laufenden Geschäfte zu erledigen und die Verbandsbeschlüsse auszuführen. 
Er versammelt sich auf Einladung des Präsidenten so oft es die Geschäfte erfordern oder wenn drei der 
Vorstandsmitglieder eine Sitzung verlangen. 
 
Zur Beschlussfassung des Vorstandes ist die Anwesenheit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder erforderlich. 
 
Die Vorstandsmitglieder haften gegenüber dem Verband für pflichtgemässe Ausübung der ihnen anvertrauten 
Ämter und Güter. 
Bei Pflichtverletzung können sie von der Mitgliederversammlung ihres Amtes enthoben werden. 
 

 
Art. 21 Aufgaben der Kommission 
 
Die Kommissionsmitglieder vertreten die Interessen des Verbandes nach innen und aussen entsprechend ihrem Ressort. 
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Art. 22  Finanzkompetenz 
 
Dem Vorstand ist die Kompetenz eingeräumt, Ausgaben ausserhalb des Budgets bis zu Fr. 1‘000.00 
im Einzelfall zu bewilligen. 
Diese dürfen den Betrag innert eines Jahres Fr. 3‘000.00 nicht übersteigen. 
 
Ausgaben, die innerhalb des Budgets im Einzelfall Fr. 500.00 übersteigen, müssen von der Mitgliederversammlung 
separat bewilligt werden. 
 
 

Art. 23  Präsident und Vizepräsident 
 
Der Präsident vertritt den Verband nach aussen und führt die rechtsverbindliche Unterschrift kollektiv zu zweien mit dem 
Aktuar und Kassier. Im Weiteren führt er die direkte Aufsicht über den Gang der Geschäfte und über die gesamte 
Verbandstätigkeit. 
Er erledigt von sich aus dringende Angelegenheiten und verfasst den Jahresbericht.  
Bei offenen Abstimmungen und Wahlen an Versammlungen stimmt der Präsident nicht ab, gibt aber bei einer allfälligen 
Stimmengleichheit den Stichentscheid. 
 
Der Vizepräsident ist der Stellvertreter des Präsidenten und unterstützt ihn in seinen Angelegenheiten. 
Die Stellvertretung gilt insbesondere auch für die rechtsverbindliche Unterschrift. 
 

Art. 24  Aktuar 
 
Der Aktuar besorgt die Vereinskorrespondenz und ist für die Führung der Protokolle der Versammlungen und 
Vorstandssitzungen verantwortlich. 
 

Art. 25  Kassier 
 
Der Kassier besorgt das Rechnungswesen und die Kassengeschäfte. 
Für die ihm anvertrauten Gelder haftet der Kassier persönlich. 
An der Generalversammlung hat der Kassier, Rechenschaft über das vergangene Verbandsjahr abzulegen, 
dies in Form einer schriftlichen Bilanz/Erfolgsrechnung. 
 

Art. 26  Revisoren 
 
Die ordentliche Generalversammlung wählt je zwei Revisoren aus der Mitte der Aktiv-,Passiv- und /oder Ehrenmitglieder, 
denen die Prüfung der gesamten Verbandsrechnung sowie die Kassenprüfung obliegt. 
Sie erstatten der Generalversammlung schriftlichen Bericht und stellen Antrag auf Déchargen-Erteilung gegenüber dem 
Kassier. 
Die Amtszeit der Revisoren ist auf zwei Jahre beschränkt. 
Sie können jedoch nach einem Unterbruch von einem Jahr wiedergewählt werden. 
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Art. 27  Disziplinarmassnahmen 
 
Zur Handhabung von disziplin und Ordnung können vom Vorstand Disziplinarmassnahmen, unter Rechenschaft an die 
Mitgliederversammlung angeordnet werden. 
Dies insbesondere in Bezug auf die Wertung der Schweizermeisterschaft. 
 

Art. 28  Schweizermeisterschaft 
 
Der Schweizer Auto-Rallycross Verband führt alljährlich eine Schweizermeisterschaft durch. 
Zu diesem Zweck müssen mindestens drei Rennen durchgeführt werden. 
An der Schweizermeisterschaft werden nur Aktiv-Mitglieder gewertet. 
Es obliegt der Kompetenz des Vorstandes, welche Rennen gewertet werden. 
Ebenso liegen die Durchführungsbestimmungen in der Kompetenz des Vorstandes. 
 

Art. 29  Auflösung 
 
Der Verband kann sich jederzeit durch Beschluss einer Generalversammlung mit 2/3-Mehrheit der anwesenden  
Stimmberechtigen auflösen. 
Das gesamte Inventar und Vermögen ist in diesem Falle zweckdienlich weiter zu verwalten oder aufzuteilen, 
dies anlässlich einer vom Vorstand eigens dafür einberufenen Mitgliederversammlung. 
 

Art. 30  Schlussbestimmungen 
 
Die gegenwärtigen Statuten treten am 1. Juli 2021 in Kraft.  
Alle vorgängigen Statuten des „SAV“ werden hiermit als nichtig erklärt und aufgehoben. 
Eine Revision dieser Statuten ist jederzeit möglich, muss jedoch von 2/3 der anwesenden Stimmberechtigten einer 
Generalversammlung angenommen werden. 
 
 

 
Erstellt am 30. Juni 2021 im Namen des Schweizer Auto-Rallycross Verband 

 
   
 

 
 
 
 

Der Präsident             Der Aktuar 
 
 
 
    

                  
Carlo Suter                                                          Christian Walder 


